
wird sie oft genötigt sein, sich von ihrem Mann zu 
trennen. Deshalb ist es selbstverständlich, daß ihr das 
Recht auf Trennung eingeräumt und vice versa dem 
Mann das gleiche Recht zuerkannt wird. Nur sollte klar 
zum Ausdruck gebracht werden, daß diese Trennung 
nur vorübergehend sein darf, weil sonst die Gefahr 
besteht, daß dieses Recht mißbraucht und als Deck
mantel für ehewidriges Verhalten benutzt wird. In 
formeller Beziehung ist darauf hinzuweisen, daß durch 
den mit „unbeschadet“ beginnenden Zusatz der Ein
druck erweckt wird, als nähme man bezug auf ein 
schon bestehendes Recht, während das Recht auf 
Trennung doch erst begründet werden soll. Ich würde 
deshalb Vorschlägen, der These 1 folgende Fassung zu 
geben:

T h e s e  1: Die Ehegatten sind einander zur 
ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet, sind 
aber berechtigt, vorübergehend getrennt zu woh
nen, wenn und insoweit ihre Berufs- oder Er
werb Stätigkeit dies unbedingt erfordert.

2. Die Bildung des neuen Familiennamens ist nur 
von geringer wirtschaftlicher Bedeutung. Man wünscht, 
wie mir scheint, aus Prestigegründen zu verhüten, daß 
der Name der Frau durch die Verheiratung ver
schwindet, und will damit gleichzeitig zum Ausdruck 
bringen, daß die Anschauung, die Frau verlasse ihre 
Sippe und gehöre nun zur Sippe des Mannes, ver
altet ist. Diesem ganz berechtigten Standpunkt wird 
aber m. E. genügt, wenn man der Frau das Recht ein
räumt, ihren Namen dem des Mannes beizufügen, wie 
das ja im täglichen Leben sowieso schon oft gehand- 
habt wird. Den Namen der Frau allein als gemein
samen Familiennamen anzunehmen oder gar diesen 
aus Bruchstücken der Namen beider Ehegatten zu
sammenzusetzen, würde die Sippenforschung allzusehr 
erschweren und im zweiten Falle zu Geschmacklosig
keiten führen. Will sich die Frau nach Scheidung von 
ihrem Mann oder nach dessen Tode wieder verheiraten, 
so wird sie an der Beibehaltung des Namens ihres 
ersten Mannes dann ein Interesse haben, wenn sie 
unter diesem Namen öffentlich in der Politik, Wissen
schaft oder Kirnst oder als Schriftstellerin rühmlich 
bekannt geworden ist. Deshalb mag ihr das Recht zu
gestanden werden, dem Namen des zweiten Mannes 
den des ersten beizufügen. Es entsteht weiter die 
Frage, was machen die Kinder, die den Doppelnamen 
der Eltern führen, wenn sie sich verheiraten wollen? 
Der hier eintretenden Komplikation läßt sich m. E. da- , 
durch am besten begegnen, daß man die Bestimmung 
in § 1610 BGB, wonach das Kind den Namen des 
Vaters erhält, beibehält.

Nach alledem dürfte es genügen, der T h e s e  2 
folgende Fassung zu geben:

Der gemeinschaftliche Familienname ist der 
des Mannes, dem auf Verlangen der Frau deren 
Name hinzugefügt werden muß. Auch ist die 
Frau berechtigt, im Falle der Wiederverheira
tung dem Namen des zweiten Mannes den des 
ersten anzufügen. Der gemeinschaftliche Doppel
name darf nicht aus mehr als 2 Bestandteilen 
bestehen.

3. Der Wegfall der P f l i c h t  der Frau zur Leitung 
des gemeinsamen Hauswesens ist die notwendige 
Folge ihres Rechtes auf Arbeit. Denn Berufs- und 
Haushaltstätigkeit werden sich in der Regel nicht ver
einigen lassen. Daß man ihr das R e c h t  zur alleini
gen Leitung des Haushalts geben will, billige ich 
durchaus, da es der Aufrechterhaltung des Familien
lebens dient. Auch halte ich es nicht mehr für zeit
gemäß, dem Mann das Recht der endgültigen Entschei
dung in allen das eheliche Leben betreffenden Ange
legenheiten zu belassen. Wenn es sich um ernste 
Differenzen handelt — man denke z. B. an die Er
ziehung der Kinder — wird sich meist ein Einver
nehmen erzielen lassen, so lange die Ehe der sitt
lichen Grundlage, d. h. der gegenseitigen Liebe, nicht 
entbehrt. Ist das nicht mehr der Fall, dann mag das 
Scheidungsverfahren in Gang gesetzt werden. Aller
dings ist zu bedenken, daß oft Kleinigkeiten, die 
objektiv betrachtet lächerlich erscheinen, allmählich 
zu einer tiefen Entfremdung der Ehegatten führen. 
Hier könnte die Einrichtung von Schiedsstellen von 
Nutzen sein, weil ein Dritter, wenn er Takt und 
Lebenserfahrung hat und nicht voreingenommen ist,

oft ohne Schwierigkeit derartige Meinungsverschieden
heiten aus der Welt schaffen kann, allerdings nur unter 
der Voraussetzung, daß die gegenseitige Zuneigung der 
Eheleute noch nicht ganz erloschen, sondern nur er
schüttert ist. Wenn ich trotzdem gegen die Einrichtung 
solcher Schiedsstellen bin, so ist für mich die Er
wägung maßgebend, daß die Auswahl geeigneter Per
sonen schwierig ist, und auch Menschen, gegen deren 
Charakter und Fähigkeiten man nichts einwenden 
kann, leicht abstumpfen, wenn ihnen eine solche 
Tätigkeit vom Staate zur Pflicht gemacht wird. Man 
lasse deshalb dem Ehegatten, der eine Vermittlung 
wünscht, die Freiheit, sich an die Person zu wenden, 
zu der es das größte Vertrauen hat. Das wird häufig 
ein Anwalt sein, und jeder erfahrene Anwalt wird mir 
bestätigen, daß es ihm nicht selten gelungen ist, Ehe
leute, die bereits zur Scheidung entschlossen waren, 
wieder miteinander zu versöhnen.

Eine weitere Folge des Rechts der Frau auf Arbeit 
ist die Aufhebung ihrer Pflicht, im Geschäft des 
Mannes tätig zu sein, sowie die Beseitigung des Rechts 
des Mannes, in das Arbeitsverhältnis der Frau ein
seitig einzugreifen. Es ist ganz in der Ordnung, die 
Erwerbstätigkeit der Frau sowohl wie die des Mannes 
als eine beide Teile angehende Angelegenheit zu be
trachten und ihre Gestaltung der beiderseitigen Über
einkunft zu überlassen. Auch gegen die Beseitigung 
der Schlüsselgewalt der Frau habe ich nichts einzu
wenden und halte es für überflüssig, durch Gesetz 
eine wechselseitige Vertretung der Ehegatten bei Ge
schäften, die den häuslichen Wirkungskreis betreffen, 
einzuführen. Denn der Grundsatz der gemeinsamen 
Führung des Haushalts wirkt sich von selbst dahin 
aus, daß bei Rechtsgeschäften, welche den Haushalt be
treffen, worunter auch die ärztliche Behandlung in 
Krankheitsfällen zu rechnen ist, beide Ehegatten dem 
Dritten als Gesamtschuldner haften, der eine auf Grund 
des von ihm erteilten Auftrags, der andere gemäß den 
Vorschriften über die Geschäftführung ohne Auftrag. 
Die Aufrechterhaltung der diligentia quam suis, die 
in der Praxis doch nur den Mann im Hinblick auf die 
ihm nach § 1374 BGB zustehende Verwaltung des 
Frauengutes begünstigte, ist ebensowenig zeitgemäß, 
wie die Eigentumsvermutung in § 1362 BGB. Ich bin 
deshalb mit dem Inhalt der These 3 einverstanden 
und möchte ihr folgende Fassung geben:

T h e s e  3: Alle das gemeinschaftliche Leben 
betreffenden Angelegenheiten sind von den Ehe
gatten im beiderseitigen Einverständnis zu 
regeln. Jedoch ist die Frau berechtigt, das ge
meinschaftliche Hauswesen zu leiten.

4. Weniger geglückt scheint mir die Lösung des 
U n t e r h a l t s p r o b l e m s  in den Thesen 4 und 5 zu 
sein. Die Bewertung der Hausarbeit und deren Gleich
stellung mit der Erwerbstätigkeit ist allerdings ein 
gesunder Gedanke. Denn schon lange empfand man als 
imgerecht, daß die Hausarbeit der Frau vom Mann in 
der Regel bedeutend unterschätzt und als eine der 
Frau „naturgemäß“ obliegende Pflicht angesehen 
wurde. Deshalb heißt es mit Recht in These 4, daß 
die Frau schon durch Tätigkeit im Hause ihrer Bei
tragspflicht zum gemeinsamen Unterhalt genüge. Wenn 
es aber weiter heißt, daß sie „ n a c h  i h r e n  K r ä f -  
t e n“ beitragen soll, so ergibt sich daraus der Schluß, 
daß sie dann, wenn der Haushalt ihre Kräfte nicht voll 
in Anspruch nimmt, sich noch einer anderen verdienst
bringenden Tätigkeit, sei es im Hause durch Heim
arbeit, sei es außerhalb durch halbtägige Beschäfti
gung zuwenden muß. Es soll also nicht geduldet wer
den, daß sie zu Hause mehr freie Zeit hat, als wenn 
sie 8 Stunden am Tage gearbeitet hätte. Das halte ich 
für unbillig. Wenn die Frau von ihrem Rechte, den 
Haushalt zu leiten, Gebrauch macht, was wahrschein
lich auch in der Zukunft die Regel sein wird, dann soll 
man ihr keine andere Arbeit zumuten, sondern ihr 
die freie Zeit, die ihr etwa die Hausarbeit übrig 
läßt, in vollem Umfang gönnen, damit sie Gelegenheit 
hat, sich geistig fortzubilden, ein etwaiges künstleri
sches oder schriftstellerisches Talent zu pflegen, sich 
der Erziehung der Kinder zu widmen und das Heim 
behaglich zu gestalten. Deshalb sollte man aus dem 
Grundsatz der Gleichberechtigung nicht den formalisti
schen Schluß ziehen, daß die Frau unbedingt nun auch 
die gleichen Pflichten wie der Mann haben müsse.
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